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wirken, indem ihn AlleS, waS das Wohl derselben betrifft, interef-
siren kann und soll, und indem er, wenn er sich nicht bloß zu einem
wohlwollenden, sondern auch zu einem kenntnißreichen und intelligenten

Manne gebildet hat, von selbst zur Tbeilnahme an gemcinnüzigen
Zweken herangezogen werden wird. Die Tüchtigkeit übt eine anziehende

Kraft. Um es mit einem Worte zu sagen : dcr Lehrer muß
in der Gemeinde eine soziale Stellung einnehmen.

Diesen Gedanken will ich nun noch etwas weiter ausführen.
Man unterscheidet die politische Seite einer Gemeinde von

der bürgerlichen. Unter jener versteht man die Stellung der
Gemeinde im Verhältniß zum GesammtorganismnS deS Staates, unter
dieser begreift man alle übrigen, sogenannten bürgerlichen oder sozialen

Interessen derselben. Beide Verhältnisse greifen in einander eS

gibt politisch soziale Beziehungen, namentlich wirken die erstcren auf
die leztern bedeutend ein. Wir wollen die Gesammtinteressen soziale
nenne», um dadurch, wenn wir sagen, der Lehrer habe sich auch um
die politischen Verhältnisse zu kümmern, von vorn herein die Meinung
abzuschneiden, als hätten wir im Sinne, er solle Politik treiben.
Dieses ganz und gar nicht, aber alle Interessen der Gemeinde sind
seine Interessen. Sein Beruf ist es nicht, sür alle thätig zn sein;
aber sie gehen ihn an, nicht ein einziges ausgenommen, und wenn
er der rechte, intelligente Mann ist, so wird die Gemeinde nicht leicht
in eine Thätigkeit eintreten, an der er nicht zu direkter oder indirekter
Thcilnahmc hinzugezogen würde. Er — dcr rechte Man» — kann
und soll alle sozialen Interessen der Gemeindc, nicht bloß die sozialen
Schul-, nicht bloß die kirchliche», sondern alle Interessen ohne
Ausnahme fördern, er kann und folglich f o l l er dcn Flor der
Gcnieittde begünstigen, er soll, wo und wie er kann, rathend und tha-
tcnd mit eingreifen, cr soll ein im weitesten Sinne des Wortes sozial
thätiges Mitglied der Gemeinde sein; ein S o z i a l i st i m S i » ne
der Lehre und deS Lebens Jesu Christi.

Der Lchrer als solcher hat einen sozialen Berns, die Bestimmung

zu einer sozialen Stellung. (Forts, folgt.)

Schnl-Chronik.

Bern. S ch u l s y n ode. Aus den Verhandlungen der Schuk-
svnove vom 7. November abhi», entheben wir der Eröffnungsrede deS

Präsidenten, Hrn. alt Erzichungödireklor Jmobersteg, noch

folgende, unser Schulwcscn beschlageude Momenic: Es bestchen »och
dermal mehr als tvt) Schulen, die kcinc» patcntirtcn Lehrer besizen;
weil über 200 Schulen mit cincr Ecbülerzahl von mchr alS IVO, ja
cs gcbc solche, die die Zahl vo» lliv »»d mehr erreichen. Es sehle

a» ciuci» geineinschasllicheu Lehrplaiu-, an Eiuhcit im Unlerrichisga-'ge
und an eincr genügende» Beaussichlignng der Schule. In Belrcfs
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ver Lehrmittel herrsche eine Verwirrung, die ans Unglaubliche grenze,
indem iu unser» Schulen nicht weniger als bk9 verschiedene Lehrmittel
vorhanden seien. Endlich sei die Stellung deS LehreS
eine so prekäre, daß sie häufig nicht nur nicht
ausreiche, demselben ein durstiges Auskommen zu
gewähren, sondern daß in den lezten Jahren nicht
selten der Ruf der b i t t e r st e n A r m u t h z u u n se r n

Ohren gedrungen sei. — Auch die Bezirksschulen leiden an
wesentlichen Hauptmängeln, denn nicht nur stehen dieselben, selbst die
gleichartigen, wie die Progymnasien, unter sich in keinem einheitlichen
Zusammenhange, sondern sie stehen auch in keiner organischen
Verbindung mit der KantonSschulc, und in Betreff dieser leztern trete die
auffallendc, ja traurige E> scheinung hervor, daß der große Kanton
Bern noch dermal keine höhere Gewerbsschule, mithin keine Vorbcrei-
tungSanstalt zum Eintritt in die eidg. polytechnische Schule und keine
Anstalt zur Befähigung für dic unmittelbare Ausübung eineS höhern
technischen Berufes besize. — Am Schlüsse dcr Sizung wurde die
neue Vorsteherschaft auS den bisherigen Mitgliedern bestellt und zum
Präsidenten der Schulsynode widcrum Hr. Jmobersteg bezeichnet.
Hiermit schließen wir diesen Bericht und sprechen mit dcm Präsidenten
die Ueberzcugung aus, daß, troz der großen Hinvernissc, eS dcm feste»
Willen unv der vereinten Kraft aller Schul« und VaterlandSfrcunde
endlich gelingen wervc, dcm Kanton Bern eine tüchtige Gesczgebnng
für dic VolkScrziehung zu schaffen.

— Ein Korrcspondent dcr „Bern. Ztg." rügt mit Recht, wie
in vielen Gemeinden cin wahrer Schlendrian hinsichtlich dcS
Schulbesuches, dcr Beaufsichtigung der Leistungen der Lehrer und Schüler
eingerissen und eine zwckmäßigere Aufsicht der Schulkommission höchst

nothwendig sei u. f. w. So sehr wir hierin dem Einsender beipflichten,

so ernst treten wir ihm entgegen, wenn er die Schuld dieser

schweren Uebelstände den Lehrern anfbürdct nnd diesen den Vorwurf
inS Gesicht wirft: „wie sie ganz willkürlich oft wegen dcn
geringfügigsten Ursachen die Schule auf Tage aussezen, oder mit Eintrcffen
der besserer Jahreszeit das Schulhalten so zu sagen ganz an den Nagel
hängen, ihren Privatgeschäften nachgchcn, sich gar den ganzen Sommer
über in ander» Gcgenben aufhalten, ohne sich im Geringsten um
ihre Schulen zu bekümmern, nnd kaum im Späthcrbst sich wieder
herbeilassen, um die sogenannte Winterschule zu beginne» zc " U»s
ist kein Beispiel bekannt, daß ein Lehrer auf eigene Faust hin, daS
heißt willkürlich und ohne vorher cingcholte und erhaltene Er-
laubniß in der beschriebenen Weise seine Pflicht verlezt habe ; dagcgcn
können wir eine hübsche Anzahl Ortschaften nennen, in denen der Lehrer

Sommerszeit nicht Schule halten kann, wcil keine Schüler
anwesend sinv und die OrtSbehörde nichts thut, um daS Schulhaltcn
möglich zu machen. UebrigeiiS sollte man zuerst dafür sorgen,
daß v a S A m t d e n M a n n c r » ä h r t bevor man ihm
vorhält, er gebe sich zum Nachthcil der Schule mit Privatgeschäfte» ab.
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Wollt Ihr, daß der Lehrer ausschließlich der Schule lebe, so

besoldet ihn, daß er dabei ordentlich auskommen kann.
Solothurn. Als BezirkSlehrer in Ölten an die Stelle deS

Hrn. Dietschi wurde erwählt: Herr Hermann auS Zug. — An die

neu zu gründende BezirkSschule in BalSthal: Hr. Wild auS St.
Gallen. AlS Schulinspektoren wurden ernannt : Für Ölten Herr
Pfarrer Cartier, für Solothurn Herr Pfarrer Kiefer.

Glarus. Lezten Dienstag war die gcmeinnüzige Gesellschaft
deS KantonS versammelt, und beschloß auf einen Vortrag des Herrn
Lehrer Tschudi von Schwanden, die Errichtung von Sonntagsschulen,
insbesondere für angehende Handwerker zu untcrstüzen.

Aargau. Der Große Rath behandelte am 15. d. daS Leh-
rerbcsoldungsgesez in zweiter Berathung und nachdem die Debatte
länger und lebhast gedauert, wird mit großer Mehrheit dahin
entschieden, daß einem Lehrer, dcr weniger als 600 Fr. firer Besoldung
besizt, von der Gemeinde entweder eine Jucharte Pflanzland oder aber
cine Entschädigung von Fr. 50 zu verabreichen sei. Wenn der Lehrer
nicht Ortsbürgcr ist, so wird er in Beziehung auf die Bürgerholzgabe
gleich den Bürgern gehalten. Mit dem Staarsbeitrage von Fr. 50
würde also ein Lehrer, dessen sire Jahresbcsoldung die Summe von
600 Franken nicht erreicht, sofern auch die Gemeinde ihren Beitrag
an Geld zu geben vorzieht. t00 Fr. nebst Bürgerholzgabe BcsoldungS-
erhvhurig erhalten, oder aber 50 Fr. und eine Jucharte Pflanzland.
Ei» Antrag dcS Herrn ErziehungsdircktorS, den Regicrungsrath zu
ermächtigen, jedem tüchtigen Lehrer, dessen Besoldung 000 Fr. nicht
erreiche, auch für daS Jahr 1855 eine Zulage von Fr. 50 zu geben,
wird abgewiesen.

Zürich. Der Erziehungsrath hat nach einer vierstündigen

hizigen Debatte mit 5 gcgen 3 Stimmen Herrn Rebsamen
in Kreuzlingen zum Seminardircktor berufen. Herr Diakon FrieS
hatte auf die Ehre verzichtet. Die Minderheit bebarrte nichts desio

weniger aus Herrn Grunholzer. Wir denken, es sollte nnn mit dcm
Gewählten AlleS zufrieden sein. Herr Rebsamen war einst auch
Schullehrer, hat sich als Seminardirektor in Kreuzlingen bewährt,
und doch hat seine Wahl nicht den offensiven Charakter, den diejenige
Herrn Grunholzers gehabt hätte. Der Staat hat denjenigen gewählt,
der ihm gefällt. (So sagt die „Eidgen. Zeitung".)

Schwyz. Der „Staufacher", eine wöchentlich zweimal zu
jährlich Fr. 6 in Lachen erscheinende, von Hrn. Fürsprech Bru h in
redigirte, kerngesunde und stets lebensfrische Zeitung sagt in Betreff
der Fortbildungsschulen: „Und worin soll unterrichtet wcrdcn? In
Allem, was der Bürger in seiner gesellschaftlichen Stellung braucht.
Einmal ist der Zögling in das Verständniß seiner Muttersprache
einzuführen ; man läßt also lesen und daS Gelesene erkläre», man gibt
Bücher und Schriften mit und verlangt nachher Rechenschast über dcn

Inhalt derselben. Man wähnt, ci»c Zeitung gehc dcm Lcscr so leicht
ein, wic Ocl; gut; man lasse sich eine solche vorlesen unv selbst von
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